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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1989

Norm

StGB §32 Abs1

StPO §25

StPO §281 Abs1 Z11

Rechtssatz

Für das Gewicht der Schuld eines zur Tat verleiteten Suchtgifttäters ist die Frage, ob er durch einen (diesfalls

p:ichtwidrig handelnden) "verdeckten Fahnder" oder durch einen echten Suchtgiftinteressenten zur Tatbegehung

bestimmt wird, ohne Belang.
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